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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : Blei- & Zinnersatz 1,5 kg  

UFI : D06M-M930-799U-RP2M 

Produktcode : DEB 12 

Produktgruppe : Mischung 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319   

Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 H361d   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 

Atemwegsreizung 

H335   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 H372   

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS07 GHS08 GHS02    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Styrol 

Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H315 - Verursacht Hautreizungen. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 - Kann die Atemwege reizen. 
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H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H372 - Schädigt die Organe (Hörorgane) bei längerer oder wiederholter Exposition (Bei 

wiederholter oder andauernder Exposition:). 

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P243 - Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. 

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. 

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

 

Vorschrift der nordischen Länder 

Dänemark 

MAL-Code  : 3-6 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Das in dieser Mischung enthaltene Styrol ist ototoxisch und kann das 

Innenohr. 

 

Das Gemisch enthält keinen als PBT oder vPvB eingestuften Stoff in Konzentrationen oberhalb von 0,1 %. 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Sonstige Angaben : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß 

REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien 

der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 

Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  

einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Styrol CAS-Nr.: 100-42-5 

EG-Nr.: 202-851-5 

EG Index-Nr.: 601-026-00-0 

10 – 40 Flam. Liq. 3, H226 

Repr. 2, H361d 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 

STOT RE 1, H372 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 

Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. Sofort ärztlichen 

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Auftreten von Atemwegssymptomen: Giftnotruf 

oder einen Arzt anrufen. Keine Mund-zu-Mund-Beatmung anwenden. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 

abwaschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt aufsuchen. Sofort mit viel Wasser ausspülen. 

Sofort mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Nichts oder nur wenig Wasser trinken lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen 

herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann 

Kopfschmerz, Übelkeit und Reizung der Atemwege verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Rötung. Jucken. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann eine Reizung des Verdauungstrakts verursachen. Kann Übelkeit und Erbrechen 

auslösen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : AFFF-Schaum. Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschpulver, Wasser, Schaum, Halone. ABC-

Pulver. BC-Pulver. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Schaumlöschgeräte, die Wasser ohne Zusätze enthalten, sind für dieses Produkt 

ungeeignet. 

Wasser sollte nicht mit Flüssigkeiten verwendet werden, die eine geringere Dichte als 

Wasser haben. Die gleichzeitige Einwirkung von Schaum und Wasser auf dieselbe 

Oberfläche ist zu vermeiden (das Wasser zerstört den Schaum). 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Reaktivität im Brandfall : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Rauch nicht einatmen. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Cyanwasserstoff. SCHWEFELWASSERSTOFF. Aldehyde. 

Stickstoffoxid. Schwefeldioxid. Nach Ammoniak. Chlorwasserstoff. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

Sonstige Angaben : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Deichlöschwasser für 

spätere Entsorgung. Zum Kühlen der Container Wasserstrahl benutzen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Gas nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Umgebung räumen. 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
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6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 

Behörden zu benachrichtigen. Eindämmen oder aufnehmen von verschütteter Flüssigkeit mit nicht brennbarem Material. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttetes Produkt mit nicht brennbarem Material abdecken, z.B.: Sand, Erde, 

Vermikulit. 

Reinigungsverfahren : Mit Waschmitteln reinigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitt 8. ABSCHNITT 4 : ABSCHNITT 5 : ABSCHNITT 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit 

den Augen und der Haut vermeiden. Entstehen von elektrostatischer Aufladung vermeiden. 

Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 

Die Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich am Boden ausbreiten. 

Hygienemaßnahmen : Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 

Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Nach Handhabung des Produkts immer die 

Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem trockenen Ort aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl 

halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Darf nicht in die 

Hände von Kindern gelangen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. Starke Säuren. 

Lagertemperatur : < 30 °C 

Lager : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen. Wasserdichten und gegen 

folgende Stoffe beständigen Boden vorsehen: 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Nach Hautkontakt sofort und gründlich mit viel 

Wasser und Seife abwaschen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

    

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille, die vor Spritzern schützt, tragen. Augen-Notduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein 

 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Sicherheitsbrille  Acetat EN 166 

Gesichtsschutz    

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von 

Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus 

resultierenden Norm ISO 374-1 entsprechen 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

 Polyvinylalkohol (PVA), 

Viton® II, Butylkautschuk, 

Viton 

   EN ISO 374 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung, Atemschutzgerät tragen 

 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Gasfilter  Bei Konz. in der Luft > 

Expositionsgrenzwert 

EN 14387 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Grau. 

Aussehen : Paste. 

Geruch : Styrol. 

Geruchsschwelle : (Styrene: 0,15 ppm) 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Styrene: -30°C 

Siedepunkt : Styrene: 145°C 

Entzündbarkeit : Entzündlich,Use as a fuel 

Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze : 0,9 – 1,1 (Styrene) 

Obere Explosionsgrenze : 6,1 – 6,8 (Styrene) 

Flammpunkt : 38 °C (setflash-methode) 

Zündtemperatur : (Styrene: 490°C) 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : 7 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : > 800 mm²/s 

Viskosität, dynamisch : 75000 – 95000 mPa·s 

Löslichkeit : Wasserunlöslich. 

Wasser: 0,29 g/100cm³ 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : 6 hPa (Styrene @ 6°C) 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : > 1 

Relative Dichte : 1,40566 

Relative Dampfdichte bei 20°C : 3,6 (styrene) 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 

(Butylacetat=1) 

: ≥ 

VOC-Gehalt : 182 g/l 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Gefährliche Reaktion mit Butyllithium (CAS:109-72-8). 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. ABSCHNITT 7. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Kohlendioxid (CO2). Schwaden. Stickstoffdioxid. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Nicht der Hitze aussetzen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. Peroxide. Reduktionsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 

pH-Wert: 7 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

pH-Wert: 7 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 

Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-

Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Schädigt die Organe (Hörorgane) bei längerer oder wiederholter Exposition (Bei 

wiederholter oder andauernder Exposition:). 
 

Styrol (100-42-5) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Schädigt die Organe (Hörorgane) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

Blei- & Zinnersatz 1,5 kg  

Viskosität, kinematisch > 800 mm²/s 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Blei- & Zinnersatz 1,5 kg  

Das Gemisch enthält keinen als PBT oder vPvB eingestuften Stoff in Konzentrationen oberhalb von 0,1 %. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund 

ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu 

machen 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß 

REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien 

der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 

Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  

einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Nicht in die Kanalisation 

einleiten. This material and its container must be disposed of as hazardous. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1993 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER 

STOFF, N.A.G. (FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 

STYRENE)) 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1993 ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

(FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

(CONTAINS STYRENE)), 3, III, 

(D/E) 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
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ADR IMDG IATA ADN 

14.4. Verpackungsgruppe 

III Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  

Sondervorschriften (ADR) : 274, 601 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E1 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 

(ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

EAC-Code : •3YE  

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 
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VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 182 g/l 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 66 Berufsbedingte Rhinitis und Asthma 
 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) : Dieses Produkt unterliegt dem ChemVerbotsV Anhang 2 Eintrag 1. Folgende 

Anforderungen sind zu beachten: A1) Erlaubnispflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1. A2) 

Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe nach § 8 Absatz 1, 3 und 4. A3) 

Identitätsfeststellung und Dokumentation nach § 9 Absatz 1 bis 3. A4) Ausschluss des 

Versandweges nach § 10. 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Styrol ist gelistet 

Dänemark 

Brandschutzklasse : Klasse II-1 

Lagereinheit : 5 Liter 

Anmerkungen zur Einstufung : R10 <H226;H315;H319;H335;H361d;H372;H412>; Notfall-Management-Richtlinien für die 

Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden 

Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden 

Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dürfen nicht in direkten Kontakt 

mit ihm geraten 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

Styrol 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


